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(5Ob652/79)

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.11.1979

Norm

ZPO §226 V

ZPO §235 A3

ZPO §519 D

ZPO §519 E2

Rechtssatz

Erledigt das Erstgericht ein Eventualbegehren nicht sachlich, sondern weist es dieses mit Beschluß als unzulässige

Klagsänderung zurück, so hat die - zugleich als Berufungsgericht und Rekursgericht - angerufene Instanz als

Rekursgericht bei Behebung des Zurückweisungsbeschlusses die Zurückverweisung zur Erledigung des

Eventualbegehrens auszusprechen.
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